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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

IM KANTON ZURICH

Organ des Ziircher Kantonalen Lehrervereins -

Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL

§8. JAHRGANG NUMMER 15 13. NOVEMBER 1964

Schweizerische Lehrerkrankenkasse

MITTEILUNG

an die Mitglieder im Kanton Ziirich

Vor einigen Wochen erfuhr man aus der Tagespresse,
dass die Gesellschaft der Aerzte des Kantons Ziirich
den seit 1949 bestehenden Tarifvertrag mit dem Kran-
kenkassenverband auf Ende September 1964 gekiindigt
hat. Diese Massnahme erfolgte, nachdem die zwischen
den Parteien gepflogenen Verhandlungen an der Forde-
rung der Aerzte auf eine Tariferhdhung um 30 Prozent
gescheitert waren.

Die Aerzte wurden von der Leitung ihrer Berufsorgani-
sation angewiesen, vom 1. Oktober 1964 an keine Kran-
kenscheine mehr entgegenzunehmen und den Patienten
direkt Rechnung zu stellen. Es ist dann Sache des Pa-
tienten, nach Abschluss der #rztlichen Behandlung bei
seiner Krankenkasse die Arztrechnung vorzuweisen,
damit ihm die Kassenleistung ausgerichtet werden kann.

Zahlreiche Anfragen aus dem Kreise unserer Mit-
glieder, die in den letzten Tagen bei uns einliefen, ver-
anlassen uns, die ziircherischen Mitglieder der Schwei-
zerischen Lehrerkrankenkasse davon in Kenntnis zu
setzen, dass unsere Kasse von der erwdhnten Vertrags-
auflésung nicht betroffen wird. Unsere Mitglieder kon-
nen somit wie bis anhin, wenn sie den Arzt aufsuchen,
bei der ersten Konsultation den Krankenschein abgeben,
worauf der Arzt nach beendigter Behandlung unserer
Kasse auf dem Krankenschein Rechnung stellt.

Gegenwiirtig laufen zwischen den Spitzen der Aerzte-
gesellschaft und unserer Kasse Verhandlungen iiber die
Weiterfithrung des bestehenden Vertragsverhiltnisses
auf neuer Grundlage. Wir hoffen, dass sie zu einem er-
folgreichen Ende gefilhrt werden konnen, damit
unsern Mitgliedern und der Kassenverwaltung die mit
einer Vertragsauflosung verbundenen Umtriebe erspart
bleiben.

Ziirich, den 24. Oktober 1964.

Der Vorstand der
Schweizerischen Lehrerkrankenkasse

Beamtenversicherungskasse

DIE NEUEN BVK-RENTEN
DER ZURCHERISCHEN VOLKSSCHULLEHRER

Am 26. Oktober 1964 hat der Kantonsrat der von der
Regierung im Einvernehmen mit den Personalverbin-
den vorgeschlagenen Revision der BVK-Statuten — mit
einer kleinen Abidnderung — zugestimmt (PB Nr. 14,
Seite 54).

Damit ergeben sich fiir die ziircherischen Volksschul-
lehrer mit Wirkung ab 1. Januar 1964 folgende Renten-
anspriiche:
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1. Invalidenrenten

Primarlehrer Lehrer der Oberstufe

bei Mitver- bei Mitver-
S S
Fr. Fr. Fr. Fr.

5 4904 6920 6104 8 408

10 5 822 8576 7 239 10 305
15 6 165 9 081 7 650 10 880
20 6 963 10 041 8 536 11951
25 7450 10690 9100 12700
30 8 195 11759 10010 13 970
35 u.m. 8940 12 828 10920 15 240

2. Invalidenzuschuss

fiir Vollinvalidenrentner, die keine Rente aus der eidge-
nossischen Invalidenversicherung beziehen:

a) fiir verheiratete minnliche Invalide Fr.3700.—
b) fiir ledige, verwitwete, geschiedene
oder fiir verheiratete weibliche Invalide Fr. 2 500~

3. Altersrente

nach dem B65. Altersjahr und mindestens 35 Beitrags-

jahren

auf dem Grundgehalt  bei Mitversicherung der

maximalen Gemeindezulage

Fr. 12 828.—
Fr. 15 240.—

Primarlehrer Fr. 8940.—
Oberstufenlehrer  Fr. 10 920.—

Dazu kommt die ungeschmilerte AHV-Altersrente von
Fr.3200.— fiir Einzelrentner und von Fr.5120.— fir
Ehepaare.

4. Witwen- und Waisenrenten

Die Witwenrente betriigt die Hilfte der Mannesrente,
die einfache Waisenrente ein Drittel der Witwenrente,
die Vollwaisenrente das Doppelte. Insgesamt diirfen
Witwen- und Waisenrenten die Mannesrente nicht tiber-
steigen.

Fiir die Lehrer in der Stadt Ziirich gelten die Bestim-
mungen der stddtischen Versicherungskasse.

AUSZUG AUS DEM JAHRESBERICHT 1963
DER FINANZDIREKTION

Der Mitgliederbestand ist gegeniiber dem Vorjahr ins-
gesamt um 662 auf 14 433 gestiegen. 6380 Ménner und
2841 Frauen gehoéren der Vollversicherung, 2205 Méin-
ner und 3007 Frauen der Sparversicherung an. Die Zahl
der versicherten Volksschullehrer hat um 141 auf 3764
zugenommen. 2254 Minner (= 60 %) und 1109 Frauen
(= 80 %) sind vollversichert, 156 Minner (= 4 %) und
245 Frauen (= 6 %bo) sind sparversichert. Der Zunahme
der Minner um 50 steht eine Zunahme der Frauen um
91 gegeniiber. Bei den Sparversicherten ist die Zahl der
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Minner um 20, die der Frauen nur um 10 gestiegen.
Eine Erklirung hiefiir ist wohl nicht leicht zu finden.

Der Bestand an Rentenbeziigern hat insgesamt um 81
auf 2361 zugenommen. Bei den iibernommenen Wit-
wen- und Waisenstiftungen ging er um 19 auf 330 zu-
riick. Auch der Bestand an priamienpflichtigen Ruhe-
gehaltsbeziigern und freiwillig Versicherten verminderte
sich von 133 auf 120.

Die Vollversicherung richtete im Jahre 1963 Renten
im Betrage von Fr. 11 161 862.60 (Vorjahr 10 339 933.90
Franken) aus. Die Hinterbliebenenrenten der iiber-
nommenen Witwen- und Waisenstiftungen betrugen
Fr. 558 395.—. Einmalige Abfindungen wurden 84 772.50
Franken ausbezahlt.

Die Sparversicherung leistete Fr.1 062 264.70 (Vor-
jahr Fr. 960 058.70).

Sodann wurden Fr. 2914 787.25 als personliche Ein-
lagen zuriickbezahlt. Das sind noch einmal iiber zweihun-
derttausend Franken mehr als im Vorjahr. Vor zehn
Jahren machten diese Auszahlungen insgesamt nur rund
Fr. 700 000.—, also rund einen Viertel, aus. In diesem
Anstieg wirkt sich einerseits die Geldentwertung, ander-
seits aber noch viel mehr die Zunahme der Mutationen
aus.

Die Beitrige der Versicherten und der Arbeitgeber
sind um Fr. 6 226 052.95 auf Fr. 31 366 219.30 zuriick-
gegangen, weil diesmal keine Einkaufsbetrige fiir er-
hohte Versicherungen eingingen und die Teuerungs-
zulagen von 7 %o nicht versichert wurden. Im kommen-
den Jahr wird dies wieder wesentlich anders aussehen.

Das Vermigen per 3l. Dezember 1963 von
Fr. 345 382 913.— hat einen Ertrag von Fr. 11 807 859.03
abgeworfen. Dies entspricht einer mittleren Verzinsung
wie im Vorjahr von 8,69 %. Daraus ergeben sich wieder
erhebliche Zinsgewinne.

Die Kapitalien sind als Guthaben bei der Staatskasse
(89 %), als grundpfandversicherte Darlehen (43 %), in
Wertschriften (18 %) und in Liegenschaften (5 %) an-
gelegt.

Verwaltung. In der Volksabstimmung vom 26. Mai
wurde die Aenderung des Beamtenversicherungsgeset-
zes riickwirkend auf den 1. Januar angenommen. Diese
Aenderung besteht im vorbehaltlosen Uebertritt von
vollbeschiftigten Sparversicherten in die Vollversiche-
rung nach Ablauf von 20 Beitragsjahren. Weiter wurden
in das Gesetz neue Bestimmungen aufgenommen, die
dem Regierungsrat die Moglichkeit zum Abschluss von
Freiziigigkeitsabkommen mit anderen Pensionskassen
gibt. Ferner wurde die Moglichkeit der Ausdehnung
des Witwenrentenanspruches unter gewissen Bedingun-
gen an eine nicht wieder verheiratete Ehefrau aus einer
geschiedenen Ehe eines Versicherten geschaffen.

In die Verwaltungskommission der BVK sind neu ein-
getreten: Direktor Ammeter, Kantonsrat Hauser, Steuer-
kommissir Wild sowie Polizeigefreiter Ehrensberger. Sie
ersetzen die am Ende der Amtsdauver 1959/63 zuriick-
getretenen Prof. Dr. Jecklin, Kantonsrat Dr. Fliieler,
Steuerkommissir Weidmann und Kantonspolizist Eg-
genschwyler. Die Kommission trat im Berichtsjahr nicht
zusammen.

Neue Versicherungsvertrige wurden mit einigen poli-
tischen Gemeinden, der Schulgemeinde Oberengstrin-
gen, der Primarschulgemeinde Laufen-Uhwiesen, der
Primarschulgemeinde Hiitten, der Schulgemeinde Opfi-
kon sowie einigen Kirchgemeinden abgeschlossen. 13
Schulgemeinden und 4 Kirchgemeinden versicherten die
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freiwillige Gemeindezulage ihrer Lehrer und Pfarrer
zusitzlich bei der BVK. '
Verschiedenes: Fiir Heilungskosten aus Betriebsunfil-
len mussten Fr. 9295.15 (Vorjahr Fr. 7463.10) aufgewen-
det werden. Offenbar sind Betriebsunfille beim kanto-
nalen Personal und den Lehrern aller Stufen recht
selten. H.K.

Ziircher Kantonaler Lehrerverein
PROTOKOLL DER PRASIDENTENKONFERENZ

Freitag, den 28. Oktober 1964, 19.00 Uhr im Bahnhof-
buffet Ziirich-HB.

Prisenz

Die Sektionsprisidenten ohne W. Ziirrer (vertreten
durch K. Angele, Horgen), H. Vigeli (A. Grimm, Biilach)
und O. Meier (E. Schneider, Pfiffikon).

Der Kantonalvorstand ohne M. Suter und E. Emst
(beide wegen anderweitiger Inanspruchnahme entschul-

digt).
Traktanden

1. Protokoll, 2. Mitteilungen, 3. Besoldungsrevision, 4.
Statutenrevision der Beamtenversicherungskasse, 5. Mit-
gliederwerbung, 6. Umfrage und 7. Allfilliges.

1. Protokoll

Das Protokoll der PK vom 29. Mai ist im PB Nr. 10/64
veroffentlicht worden. Es wird unter Verdankung ab-
genommen.

2. Mitteilungen

2.1. Die Aktion «Loka Niketan — die Ziircher Schul-
jugend baut in Indien ein Schulhaus», ist, wie an der
diesjahrigen DV mitgeteilt werden konnte, mit sehr
gutem Erfolg abgeschlossen worden. Der Prisident
dankt den Anwesenden fiir ihre tatkriftige Mithilfe.

2.2. In einem Unterstiitzungsfall vermittelte der Kan-
tonalvorstand die Hilfeleistung durch die Witwen- und
Waisenstiftung des SLV und durch die Hilfskasse der
ziircherischen Volksschullehrer. Der Fall ist von beson-
derer Tragik, da kurz nach dem Hinschied des noch
jungen Kollegen auch dessen Frau von schwerer Krank-
heit dahingerafft wurde. Die vier Waisen — das Jiingste
steht im Kindergartenalter — erhalten nun neben den
staatlichen Leistungen noch die Zuwendungen unserer
Berufsorganisation, so dass ihre Ausbildung von der fi-
nanziellen Seite her gesichert ist.

23. Der Vorstand hatte sich sozusagen laufend mit
Rechtsfillen zu befassen. Eine Disziplinarmassnahme
hatte zu titlicher Auseinandersetzung zwischen dem
Vater und dem Lehrer einer Schiilerin gefiihrt. Die
gegenseitigen Strafklagen hitten sich zu einem lang-
wierigen Prozess ausweiten kénnen. Der vom ZKLV zur
Verfiigung gestellte Rechtsberater erreichte, dass der
bose Handel mit einem Vergleich vor dem Statthalter
beigelegt werden konnte.

Ein auf Ende des letzten Schuljahres aus dem Dienst
scheidender Lehrer erhielt eine nur bis zum 21. Mirz
berechnete Besoldung. Das Rechnungsbiiro begriindete
die Besoldungskiirzung mit zuviel bezogenen Ferien (es
handelte sich um Versiumnisse infolge Militirdienstes).
Es konnte indessen nachgewiesen werden, dass die Be-
rechnung nicht in allen Punkten hieb- und stichfest
war. — Es wurde schliesslich ein Lohnanspruch bis zum
10. April anerkannt.
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Zwei Kolleginnen sahen sich veranlasst, unsern
Rechtsdienst gegen einen Bauern in Anspruch zu neh-
men. Der Betreffende hatte sich den beiden Lehrerin-
nen gegeniiber u.a. zu Titlichkeiten hinreissen lassen.
Den ihm angeblich von einer durchreisenden Schul-
klasse zugefiigten ldcherlich geringen Flurschaden quit-
tierte er zudem mit sehr gewiirzten Kraftausdriicken an
die Adresse der Kolleginnen. — Die ihm von unserem
Rechtsberater angedrohté Strafklage veranlasste ihn,
sich in aller Form zu entschuldigen und den geforderten
Schadenersatz zu leisten.

In einem stadtziircherischen Schulhaus verunfallte
eine Kollegin wegen einer unsachgemiss verlegten Fuss-
matte. Die Stadt anerkannte als Gebiudebesitzerin
grundsitzlich eine Haftpflicht, ist aber nicht bereit, in
vollem Umfang fiir die betrichtlichen Heilungskosten
aufzukommen. — Der Fall ist noch nicht erledigt.

Ebenfalls in der Schwebe ist der Fall eines Kollegen,
der sich im Skilager eine Achselverrenkung mit blei-
bendem Nachteil zugezogen hat. Wohl sind die Hei-
lungskosten durch Versicherungsleistungen voll gedeckt,
doch muss sich unser Kollege dadurch benachteiligt
fithlen, dass er wegen seiner Behinderung nicht in der
Lage ist, eine Stelle als Reallehrer anzutreten, zu der er
auf Grund seiner Ausbildung legitimiert wire. Mit
Recht kann er die damit verbundene finanzielle Ein-
busse als Folge eines in Ausiibung seines Berufes-erlit-
tenen Unfalles betrachten.

2.4. Die Delegiertenversammlung 1964 des SLV hat
mit grossem Mehr dem Bau eines Biirohauses zuge-
stimmt. Das Geschift hat sich in der Folge zerschlagen,
weil sich der Gegenkontrahent im letzten Augenblick
vom Vertrag zuriickzog. Nach Abklirung weiterer Mog-
lichkeiten hat nun der SLV in giinstiger Lage ein Ein-
familienhaus erwerben kénnen, das sich nach den
nitigen Anpassungen fiir die Unterbringung des Sekre-
tariates eignen wird. Den Sektionen und Delegierten,
die schriftlich iiber den Gang der Dinge ins Bild gesetzt
worden sind, ist die Méglichkeit zur Einsprache offen-
gehalten worden. — Der KV erachtet die neue Losung
gegeniiber dem friitheren Projekt als vorteilhaft und als
mit weniger Risiken behaftet und stimmt ihr zu. Er
wird die Ziircher Delegierten in diesem Sinne orien-
tieren.

H. Weiss muss leider erginzend berichten, dass der
Sekretir des SLV durch einen Unfall fiir lingere Zeit
ausser Gefecht gesetzt worden ist, was von den An-
wesenden mit Bestiirzung zur Kenntnis genommen wird.

2.5. Der Vorsitzende streift im Ueberblick einige hin-
gige Geschifte, wie Sonderklassenreglement, Autoren-
vertrag fiir Lehrmittelverfasser und die Arbeiten in er-
ziehungsritlichen Kommissionen.

3. Besoldungsrevision

Ueber Grundziige und Ausmass der strukturellen Be-
soldungsrevision sind unsere Kollegen unter anderem
auch durch den PB ins Bild gesetzt worden. Der Priisi-
dent hat sich der Miihe unterzogen, die Zahlen in tabel-
larische Bilder umzusetzen, aus denen die Lohnbewe-
gungen seit 1949, die Verbesserungen gegeniiber 1963
und der Besoldungsanstieg mit den Dienstjahren sehr
augenfillig hervorgehen. Er hat diese Darstellungen
schon in verschiedenen Sektionsversammlungen als
Grundlage fiir seine Referate beniitzt. Diese Uebersich-
ten haben es vielen Kollegen erlaubt, gewisse Erschei-
nungen, die fiir sich selbst stehend als Ungereimtheiten
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erscheinen mussten, durch ihren Zusammenhang mit
Nachbargrossen als begriindet zu erkennen. Die diesem
Thema gewidmeten Sektionsversammlungen haben
tiberall klirend gewirkt.

Die Sektionsprisidenten beniitzten die Aussprache zur
Manéverkritik. G. Walther wiirde es begriissen, wenn
der ZKLV Schritte unternihme, die Behorden zu ver-
anlassen, die Lehrerbesoldungen nicht immer erst im
Anschluss an die Besoldungsvorlagen fiir die iibrigen
Beamtenkategorien zu behandeln. Wihrend diese Vor-
lagen vom Kantonsrat letztinstanzlich verabschiedet
werden, haben die Lehrerlohne immer noch anschlies-
send die Hiirde der doérflichen oder stidtischen Be-
schlussfassung zu nehmen, wodurch die volle Riickwir-
kung nicht selten in Frage gestellt wird. — Demgegen-
iiber kann geltend gemacht werden, dass es auch schon
von Vorteil war, im Kielwasser eines weniger beladenen
Schiffes einhersegeln zu konnen. — H. Weiss anerkennt
die Verbesserungen als namhaft, will sie aber nicht
iiberbewertet sehen. Die Lohne sind heute nicht mehr
allein der Teuerung, sondern auch dem gestiegenen
Lebensstandard anzupassen. Der Prisident des stadt-
ziircherischen Lehrervereins weist darauf hin, dass aus-
gerechnet die Primarlehrer, bei denen der Lehrermangel
am empfindlichsten spiirbar ist, verhiltnismissig be-
nachteiligt wurden. Dazu hat der Kantonalprisident zu
bemerken, dass sich der Kantonalvorstand in allen Ver-
handlungsphasen dafiir eingesetzt hat (und bis zum
Schluss dafiir gekdmpft hat), dass die Relationen inner-
halb der Volksschullehrerschaft beibehalten wiirden.
Dieser Grundsatz ist bekanntlich von der DV nach-
driicklich bestitigt worden. Es ist immerhin gelungen,
fiir die Primarlehrer eine Verbesserung gegeniiber der
ersten Vorlage zu erreichen; jedoch ist der Vorstand mit
seiner Forderung nicht restlos durchgedrungen. Der
Grund dazu ist einerseits bei der Verflechtung mit den
vergleichbaren Kategorien der Verwaltungsbeamten zu
suchen, andrerseits bei der Entwicklung der Dinge in
der Stadt Ziirich. Der Vorstand weiss, dass hier noch
Fragen offen sind, und er behilt sie im Auge. Bei der
Lehrerausbildung beginnen sich neue Entwicklungen
abzuzeichnen, die auf die Besoldungen nicht ochne Einfluss
bleiben kénnen. — Fritz Seiler kann daran erinnern, dass
die Vorstinde der entsprechenden Stufenkonferenzen
iiber die Situation im Bilde waren.

4. Statutenrevision der Beamienversicherungskasse

Die Finanzdirektion beantragt dem Kantonsrat die An-
passung der BVK-Statuten an die neuen Besoldungen.
Die Personalverbinde haben der Vorlage zugestimmt.
(Hans Kiing hat im PB Nr. 14/64 ausfiihrlich iber die
Neuerungen berichtet.) Die vorgesehenen Verbesserun-
gen miissen natiirlich durch vermehrte Leistungen der
Versicherten gedeckt werden. Auch Staat und Gemein-
den werden ihren Teil dazu beitragen, und doch wird
sich das versicherungstechnische Defizit der Kasse um
25 Millionen auf 70 Millionen Franken erhéhen. Ein
wichtiger Punkt: Die Verbesserungen der Gemeinde-
zulagen konnen durch die gleiche giinstige Regelung in
die Versicherung eingebaut werden, wie sie fiir das
Grundgehalt gilt.

G. Hochstrasser stosst bei Kollegen immer wieder auf
die irrtiimliche Auffassung, dass die BVK fiir den Staat
ein «Geschift» sei, und regt an, den Geschiftsbericht
der Kasse im PB zu verdffentlichen. — Der Prisident
darf darauf hinweisen, dass dies bereits stindige Praxis
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ist. Die BVK ist keineswegs ein «Geschift», sonst hitte
sie kein millionenschweres Defizit aufzuweisen.

Die Frage einer Vorverlegung des Pensionsalters der
Lehrerin fiihrt zu einer Diskussion, in welcher das Fiir
und Wider einer solchen Massnahme erdrtert wird.

G. Hochstrasser kennt Kolleginnen, die es vorziehen
wiirden, in der Sparversicherung zu verbleiben, statt in
die Vollversicherung iibernommen zu werden. Bei vor-
zeitigem Ausscheiden aus dem Schuldienst hitten sie
dann den Vorteil, dass ihnen ihre personlichen Primien-
leistungen mit Zins zuriickbezahlt wiirden, wiihrenddem
der Vollversicherte keinen Anspruch auf Zins hat. —
Diese Kolleginnen sind schlecht beraten. Sie verkennen
das Wesen der Versicherung, die ja in erster Linie als
Schutz vor den mannigfaltigen Wechselfillen des Le-
bens gedacht ist und nicht als eine Art Zwangsspar-
anstalt. Der Vollversicherte geniesst einen unvergleich-
lich besseren Schutz, man denke nur etwa an das
Eintreten einer Invaliditit. Aus dem Wissen um solche
Fille heraus hat der ZKLV immer die grissten Anstren-
gungen unternommen, moglichst viele Kollegen in der
Vollversicherung unterbringen zu kénnen. Der Renten-
anspruch ist um vieles hoher zu werten als eine ein-
malige Abfindung.

5. Mitgliederwerbung

In einer Konferenz vom 25.September sind mit den
Bezirksquistoren die Moglichkeiten fiir eine Intensivie-
rung der Werbung erdrtert worden. Hans Kiinzli hat als
Sonderbeauftragter des Vorstandes den Sektionen ver-
mehrtes Werbematerial zur Verfiigung gestellt. Die Be-
mithungen haben bereits Friichte getragen, sind doch
fiir dieses Jahr bereits 283 Neueintritte zu verzeichnen.
Die Werbung bleibt grundsitzlich Sache der Sektionen,
die mit den 6rtlichen Verhiltnissen naturgemiss besser
vertraut sind. W. Bernhard betont ganz richtig, dass die
personliche Ermunterung nach wie vor der beste Weg
zur Gewinnung neuer Mitglieder bleiben muss.

6. Umfrage

V. Lippuner ist erstaunt, dass die Erziehungsdirektion
den Schulkapiteln fiir die Winterversammlung ein be-
stimmtes Thema zur Behandlung vorschreibt. Fiir sein
Kapitel trifft es sich ungeschickterweise, dass in seinem
Schoss der gleiche Fragenkreis schon im Vorjahr be-
handelt worden ist. — Dazu kann festgehalten werden,
dass die Erziehungsbehdrden laut Reglement zu ihrem
Vorgehen berechtigt sind. Nur machen sie davon so
spirlichen Gebrauch, dass eine Abweichung von dieser
Regel schon auffillt.

G. Walther weist auf eine unterschiedliche Behandlung
der Sekundarlehrer gegeniiber den Real- und Ober-
schullehrern hin: erstere sind in der Zahl ihrer Dienst-
jahre um zwei Jahre, die Studienjahre, im Hintertref-
fen. — Dazu ist zu sagen, dass das nur fiir die Zeit des
Ueberganges zutrifft. Die zukiinftigen Real- und Ober-
schullehrer haben auch zwei Ausbildungsjahre zu absol-
vieren. Die Stadt Ziirich bringt iibrigens die Studien-
jahre als Dienstjahre in Anrechnung.

7. Allfilliges

Der Vorsitzende fordert alle Kollegen dazu auf, Aende-
rungen in den Gemeindezulagen ohne Verzug unserm

Besoldungsstatistiker zu melden. W. Bernhard hilt die
Meldung iiber die Sektion fiir zuverlissiger, da man
dort an der Entwicklung mitinteressiert ist und die re-
gionalen Verhiltnisse besser iiberblicken kann.

Schluss der Sitzung: 22.00 Uhr.
Der Protokollfiihrer: A. Wynistorf

Ziircher Kantonaler Lehrerverein

17. Sitzung, 28. Mai 1964, Ziirich

Die Frage des Abzuges von Ferientagen an einer Ver-
weserbesoldung ist von der Erziechungsdirektion in einer
fiir den betreffenden Kollegen giinstigen Weise erledigt
worden.

In einem andern Fall konnte erreicht werden, dass
eine Gemeinde die ganze Entschddigung fiir Fakultativ-
unterricht auszahlte, obschon einige Stunden wegen
Militdrdienstes ausgefallen waren.

Der Erziehungsrat sprach sich in einem Rekursfall
gegen die Einstellung eines Auslinders als Verweser
aus.

Das wichtigste Traktandum der Prisidentenkonferenz
des SLV war der vorgesehene Kauf eines Biirohauses.

18. Sitzung, 4. Juni, Ziirich

An der Delegiertenversammlung des KZVF (Fest-
besoldetenverbandes) wurde der Quistor des ZKLV,
Ernst Schneider, als neuer Rechnungsrevisor gewihlt.

Der Vorstand der Ziircher Mittelstufenkonferenz ge-
langt mit einer Eingabe an den Kantonalvorstand, in
welcher fiir Primarlehrer ein gegeniiber dem ZKLYV-
Vorschlag um 1000 Franken héher liegendes zweites
Maximum gefordert wird.

Es wird beschlossen, in einem Antwortschreiben an
die ZKM alle Griinde anzufiihren, welche den Kantonal-
vorstand veranlasst haben, innerhalb der Lehrerschaft
auf eine Aenderung der gegenwirtigen Relationen zu
verzichten.

Bei der Besprechung des neuen Entwurfes fiir ein
Sonderklassenreglement (siehe 14.Sitzung, PB Nr. 12/
1964) fallen verschiedene Widerspriiche und Unge-
reimtheiten auf. Ausserdem werden Vorschlige ge-
macht, die gegeniiber bestehenden Zustinden einen
Riickschritt bedeuteten.

19. Sitzung, 11.Juli 1964, Ziirich

Der Kantonalvorstand befasst sich mit einer Ruhe-
gehaltsangelegenheit. Die Rechnungspriifungskommis-
sion einer Gemeinde beantragt, das vorgesehene Ruhe-
gehalt nicht auszuzahlen.

Am Ziirchertag der Expo lud Regierungsprisident
E. Brugger 1000 Waadtlinder Schiiller auf niichstes
Friihjahr in den Kanton Ziirich ein. Der Kantonalvor-
stand hat die Mitarbeit der Ziircher Lehrer bei der
Durchfiihrung dieser Einladung zugesichert.

Die am neuerstellten Entwurf des Sonderklassen-
reglementes interessierten Gremien beschliessen an einer
gemeinsamen Konferenz, auf diese Neufassung nicht
einzutreten und dafiir die zum schon begutachteten
Reglementsentwurf eingegangenen Vernehmlassungen
noch einmal zu sichten. (Fortsetzung folgt) K-li

Redaktion des «Pidagogischen Beobachters»: Hans Kiinzli, Ackersteinstrasse 93, Ziirich 10/49

1352

(60)



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Zürcher kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 13. November 1964, Nummer 15

